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Entscheid Verwaltungsgericht, 26.02.2019

Strassenrecht. Art. 8 Abs. 3 und 32 f. StrG (sGS 732.1). Streitig war die
sachliche Begriindetheit bzw. Notwendigkeit des Baus der D.__-Strasse und
deren Klassierung als Gemeindestrasse dritter Klasse bzw. die Frage, ob
das im Grundbuch eingetragene Fuss- und Fahrwegrecht fiir die
strassenmassige Erschliessung der betroffenen Grundstiicke ausreiche. Das
Verwaltungsgericht kam zum Schluss, dass fiir die Strassenplanung nicht
samtliche relevanten Umstande Beriicksichtigung gefunden hatten. Indem
die Gemeindebehoérde bestatige, nach Rechtskraft des Strassenprojekts
eine sinnvolle Uberbaubarkeit aller betroffenen Grundstiicke priifen zu
wollen, lasse sie ausser Betracht, dass die vorgangige Festlegung des
Strassenprojekts die Uberbaubarkeit unter Umstinden unnétig prijudiziere.
Wenn sie in Aussicht stelle, den Strassenplan je nach Situation wieder
abandern zu wollen, so sei darauf hinzuweisen, dass es sich dabei um einen
Sondernutzungsplan handelt, dessen Rechtsbestdandigkeit sich nicht ohne
Weiteres nach kurzer Zeit wieder in Frage stellen lasse (vgl. Art. 12 und 14
StrG). Mit der erwédhnten Feststellung stelle die Gemeindebehérde Sinn und
Begriindung des Strassenprojekts bzw. das Interesse daran selbst in Frage.
Das Verwaltungsgericht hob den angefochtenen Entscheid auf und wies die
Sache zur Durchfiihrung einer Gesamtplanung der Bebauung und
Erschliessung an die Beschwerdegegnerin zuriick (Verwaltungsgericht,

B 2017/211). Entscheid vom 26. Februar 2019

Besetzung

Abteilungsprasident Eugster; Verwaltungsrichterin Zindel, Verwaltungsrichter Steiner;

Gerichtsschreiber Schmid

Verfahrensbeteiligte
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A,

Beschwerdefiihrer,

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Titus Marty, Marty Gmur Galbier Rechtsanwalte,
Obere Bahnhofstrasse 11, Postfach 253, 9501 Will,

gegen

Baudepartement des Kantons St. Gallen, Lammlisbrunnenstrasse 54,
9001 St. Gallen,

Vorinstanz,

Politische Gemeinde B.__,

Beschwerdegegnerin,

Gegenstand

Strassenprojekt "D._ -Strasse"

Das Verwaltungsgericht stellt fest:

A.

a. A.__ist Eigentimer des Grundstlicks Nr. 5, Grundbuch B.__, welches - wie die
benachbarten Grundstiicke Nrn. 1, 2 und 4 - in der Wohnzone W2b liegt. Die
Grundstlcke Nr. 3 (mit Wohnhaus und Scheune/Garage) und 4 (mit Wohnhaus und
Garten) werden Uber die bestehende C.__-Strasse (Gemeindestrasse 2. Klasse)
erschlossen, wahrend die Grundstiicke Nr. 1 (untberbaut), 2 (mit Gartenanlage und

Holzschopf) und 5 (untiberbaut und zur Zeit als Pferdeauslauf genutzt) nicht
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erschlossen sind. Am 19. Dezember 2011 wurde zulasten der Grundstiicke Nrn. 2, 3
und 4 und zugunsten der Grundstiicke Nrn. 1-5 eine Grunddienstbarkeit (Fuss- und

Fahrwegrecht mit einer Breite 2.2 m) im Grundbuch eingetragen.

b. Mit Beschluss vom 20. April 2014 erliess der Gemeinderat B.__ das
Strassenbauprojekt "Neubau D.__-Strasse". Die neue Erschliessungsstrasse wurde als
Gemeindestrasse 3. Klasse im Strassenplan aufgenommen und ein Bau- und
Unterhaltsperimeter (Beitragsplan) beschlossen. Die D.__-Strasse soll - auf eine Léange
von 50 m und mit einer Fahrbahnbreite von 3 m sowie einem beidseitigen Bankett von
je 30 cm - ab der C.__-Strasse entlang der gemeinsamen Grenze der Grundstlcke Nr.
3 und 5 bis zur 6stlichen Grenze des Grundstticks Nr. 1 fihren. Der Teilstrassenplan
und der Beitragsplan wurden &ffentlich aufgelegt. Innert der Auflagefrist erhob A.__,
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Titus Marty, Wil, Einsprache gegen das
Strassenprojekt bzw. den Teilstrassenplan und beantragte die Durchflihrung eines
Uberbauungsplanverfahrens in Verbindung mit einem Landumlegungsverfahren zur
Erschliessung der Grundstiicke Nrn. 1 f. und 4 f.; daran anschliessend sei Uber die

strassenmassige Erschliessung des Gebiets zu entscheiden (act. G 17/3/21).

Im Entscheid vom 21. Oktober 2014 wies der Gemeinderat B.__ die Einsprache gegen
das Strassenprojekt sowie den Antrag auf Erlass eines Uberbauungsplans und
Durchfuhrung eines Landumlegungsverfahrens ab (act. G 17/3/22). Den gegen diesen
Entscheid von Rechtsanwalt Marty fur A.__ erhobenen Rekurs vom 10. November 2014
(act. G 17/1) wies das Baudepartement, nachdem das Tiefbauamt am 21. April mit den
Verfahrensbeteiligten einen Augenschein an Ort durchgefuhrt hatte (act. G 17/6), mit
Entscheid vom 27. September 2017 ab (act. G 2).

a. Gegen diesen Entscheid erhob Rechtsanwalt Marty fur A.__ mit Eingabe vom
12. Oktober 2017 Beschwerde mit den Antragen, der Entscheid und das von der
Erstinstanz erlassene Strassenprojekt sowie der Strassenplan seien aufzuheben, unter

Kosten- und Entschadigungsfolge (act. G 1). Nachdem er in der Folge mit Hinweis auf
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eine sich abzeichnende gutliche Erledigung der Streitsache eine Sistierung der
Angelegenheit beantragt (act. G 5) und der zustéandige Verfahrensleiter des
Verwaltungsgerichts diese bewilligt hatte (act. G 7), teilte die Beschwerdegegnerin mit
Schreiben vom 22. Marz 2018 mit, die gefihrten Verhandlungen hétten keine Einigung
ergeben, weshalb das Beschwerdeverfahren fortzusetzen sei (act. G 8). Hierauf reichte
Rechtsanwalt Marty die Beschwerdeergédnzung vom 1. Mai 2018 ein, mit welcher er die

gestellten Antrége bestétigte und begriindete (act. G 10).

b. In der Vernehmlassung vom 13. Juli 2018 beantragte die Vorinstanz Abweisung der
Beschwerde, unter Kosten- und Entschadigungsfolge. Zur Begriindung verwies sie auf
den angefochtenen Entscheid und dusserte sich ergénzend zu Vorbringen in der
Beschwerde (act. G 16). Die Beschwerdegegnerin stellte in ihrer Vernehmlassung vom
30. Juli 2018 ebenfalls den Antrag auf Abweisung der Beschwerde, unter Kosten- und

Entschadigungsfolge (act. G 19).

c. Auf die Vorbringen der Verfahrensbeteiligten in den Eingaben des vorliegenden
Verfahrens wird, soweit flir den Entscheid relevant, in den nachstehenden Erwagungen

eingegangen.

Dariiber zieht das Verwaltungsgericht in Erwagung:

1. Die sachliche Zusténdigkeit des Verwaltungsgerichts ist gegeben (Art. 46 des
Strassengesetzes, sGS 732.1, StrG, in Verbindung mit Art. 59bis Abs. 1 des Gesetzes
Uber die Verwaltungsrechtspflege, sGS 951.1, VRP). Sodann entspricht die
Beschwerdeeingabe vom 12. Oktober 2017 (act. G 1) in Verbindung mit der
Beschwerdeergdnzung vom 1. Mai 2018 (act. G 10) zeitlich, formal und inhaltlich den
gesetzlichen Anforderungen (Art. 64 in Verbindung mit Art. 47 Abs. 1 und Art. 48 Abs. 1
und 2 VRP). Nach Art. 64 in Verbindung mit Art. 45 Abs. 1 VRP setzt die
Rechtsmittelbefugnis voraus, dass eine besondere, beachtenswerte, nahe Beziehung
zum Streitgegenstand besteht. Dabei liegt das schutzwirdige Interesse im
“praktischen Nutzen", den ein erfolgreich geflihrtes Rechtsmittel dem Betroffenen in

seiner rechtlichen oder tatsachlichen Situation eintragt, bzw. in der Abwendung
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materieller, ideeller oder sonstiger Nachteile, die ein Bestand der angefochtenen
Verfigung oder des angefochtenen Entscheids mit sich bringen wiirde (Cavelti/Végeli,
Verwaltungsgerichtsbarkeit im Kanton St. Gallen, 2. Aufl. 2003, Rz. 391 mit Hinweisen;
BGE 137 11 30 E. 2.2.3). Die Rechtsmittelbefugnis ist vorliegend zu bejahen, nachdem
der Beschwerdefihrer als Eigentiimer eines der durch das Strassenprojekt betroffenen
Grundsttcke mit der Prozessfluhrung eigene Interessen im erwéhnten Sinn verfolgt
(Cavelti/Vogeli, a.a.0., Rz. 388 mit Hinweisen). Auf die Beschwerde ist damit

einzutreten.

2.1. Streitig ist vorliegend die sachliche Begriindetheit bzw. Notwendigkeit des Baus
der D.__-Strasse und deren Klassierung als Gemeindestrasse dritter Klasse bzw. die
Frage, ob das im Dezember 2011 im Grundbuch eingetragene Fuss- und Fahrwegrecht
(vgl. Sachverhalt A.a) fir die strassenmassige Erschliessung der Grundstlicke Nr. 1, 2
und 5 ausreicht. Soweit der Beschwerdefiihrer einen Augenschein an Ort beantragt
(vgl. act. G 10 S. 3), ist festzuhalten, dass sich die massgeblichen tatsachlichen
Verhéltnisse fiir die gerichtliche Uberpriifung vollstindig aus den Vorakten samt Plinen
und Fotos, dem Protokoll des bereits durchgefiihrten Augenscheins (act. G 17/6) sowie

aus dem Geoportal ergeben. Auf einen Augenschein kann somit verzichtet werden.

2.2. Der Bau der Strasse muss sich mit Blick zumindest auf eine der in Art. 32 StrG
genannten Voraussetzungen als notwendig erweisen. Ein Strassenbauprojekt ist jedoch
nicht erst dann notwendig, wenn eine Alternatividsung (sowie allenfalls eine
Nullvariante) zum vornherein ausscheidet, sondern bereits dann, wenn der Bau als
verkehrsplanerisch und im Lichte der Grundséatze von Art. 33 StrG als sinnvoll und
sachlich begriindet erscheint (vgl. VerwGE B 2010/61 vom 9. November 2010 E. 2.1.;
www.gerichte.sg.ch). Nach Art. 33 StrG sind beim Strassenbau folgende Aspekte zu
beachten: Schutz des Menschen und seiner Umwelt (lit. a); Verkehrssicherheit (lit. b);
Schutz der schwécheren Verkehrsteilnehmer, insbesondere von Fussgéngern,
Radfahrern und Behinderten (lit. c); Ortsbild- und Heimatschutz (lit. d); Natur- und
Landschaftsschutz (lit. e); die anerkannten Grundsétze eines umwelt- und
siedlungsgerechten Strassenbaus (lit. f); sparsamer Verbrauch des Bodens (lit. g).

Diese Grundsétze sind bei der Planung, Projektierung und Ausfihrung einer Strasse
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zwingend zu beachten (P. Schénenberger, in: G. Germann [Hrsg.], Kurzkommentar zum
st. gallischen Strassengesetz vom 12. Juni 1988, Rz. 1 zu Art. 33). Bei der Beurteilung
des hinreichenden 6ffentlichen Interesses am Bau von Gemeindestrassen besitzt die
politische Gemeinde grundsatzlich Autonomie (Art. 38 Abs. 1 StrG). Allerdings wird die
Autonomie durch Art. 32 StrG insofern eingeschrankt, als dieser die Voraussetzungen
fur den Strassenbau festhalt und damit auch die politische Gemeinde bindet (vgl. Art.
89 der Kantonsverfassung, sGS 111.1). Dies hat zur Folge, dass eine Strasse nur
gebaut werden darf, wenn eine der namentlich in Art. 32 StrG genannten
Voraussetzungen dies erfordert (VerwGE B 2010/61 vom 9. November 2010 E. 2.1;
sowie B 2009/197 vom 15. April 2010 E. 2.1., beide abrufbar unter

www.gerichte.sg.ch).

Gemeindestrassen dritter Klasse dienen der (librigen) Erschliessung sowie der Land-
und Forstwirtschaft. Sie stehen dem allgemeinen Motorfahrzeugverkehr nicht offen
(Art. 8 Abs. 3 StrG). Sie stellen eine Auffangklasse in dem Sinn dar, als alle 6ffentlichen
Strassen, die nicht zwingend einer hdheren Klasse zuzuordnen sind, dieser
Strassenklasse angehdren (VerwGE B 2004/91 vom 10. Mai 2005 E. 4,
www.gerichte.sg.ch, mit Hinweis). Eine Gemeindestrasse dritter Klasse liegt
demzufolge vor, wenn die Voraussetzungen fur den Erlass eines allgemeinen
Motorfahrzeugverbots im Sinn von Art. 3 Abs. 3 des Strassenverkehrsgesetzes (SR
741.01) erflllt sind bzw. wenn der Motorfahrzeugverkehr nur aus Ziel-, Anlieger- und
Quellverkehr besteht. Somit sind Gemeindestrassen dritter Klasse "beschrankt
offentliche Strassen", an denen der Gemeingebrauch auf die ihrem Zweck
entsprechende Benutzungsart beschrankt ist (GVP 2001 Nr. 98 E. 2 d mit Hinweisen).
Zu den Gemeindestrassen dritter Klasse gehdren auch Meliorations- und Forststrassen
einschliesslich der Alpstrassen (Germann, a.a.O.., Rz. 19 zu Art. 9 StrG). Fir die
Offentlicherklarung einer Strasse ist massgeblich, ob sie der Fein- oder
Groberschliessung mehrerer Grundstlicke oder einer grosseren Anzahl von
Wohnstéatten dient. Bei Zufahrten und Zugéngen zu einzelnen Grundstiicken sowie
ausnahmsweise bei Strassen, die lediglich Einzelinteressen dienen und der
ausschliesslichen Verfligungsmacht der privaten Grundeigentiimer unterliegen, ist ein
schutzwiirdiges Interesse an deren Offentlicherklarung in der Regel zu verneinen (vgl.
GVP 1991 Nr. 14).
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Fir die Beurteilung der technischen Anforderungen an eine hinreichende Zufahrt sind
grundsatzlich die Normen der Vereinigung Schweizerischer Strassenfachleute (VSS)
massgebend, wobei ihre Anwendung im Einzelfall dem Grundsatz der
Verhaltnismassigkeit entsprechen muss und sie nicht ungeachtet der konkreten
Verhéltnisse zugrunde gelegt werden durfen (VerwGE B 2015/14 vom 20. Januar 2017,
E. 11.1; VerwGE B 2011/110 vom 20. Mérz 2012, E. 4; GVP 1990 Nr. 99). Nach der
VSS-Norm SN 640 045 "Projektierung, Grundlagen; Strassentyp
Erschliessungsstrassen" vom April 1992, Ziff. 5 Abs. 1, werden die
Sicherheitsanforderungen an Erschliessungsstrassen allgemein durch geringe
Verkehrsmengen und niedrige Geschwindigkeiten angestrebt, weshalb der
Ausbaustandard generell niedrig anzusetzen ist. Der Erschliessungsstrassentyp
"Zufahrtsweg" dient der Erschliessung von bis zu 30 Wohneinheiten. Er ist auf den
Grundbegegnungsfall "PW/Fahrrad bei stark reduzierter Geschwindigkeit" und eine
durchschnittliche stiindliche Verkehrsbelastung von maximal 50 Fahrzeugen
ausgerichtet. Fir Zufahrtswege genigt ein Fahrstreifen; sie missen in der Regel keinen
Wendeplatz aufweisen und nicht durchgehend befahrbar sein. Es handelt sich um
Fusswege, die zum gelegentlichen Befahren mit Motorfahrzeugen vorgesehen und
entsprechend befestigt sind. Fur die seltenen Begegnungsfalle zwischen
Motorfahrzeugen kénnen angrenzende Bankettflachen und Vorplatze einbezogen
werden (VSS-Norm a.a.O.., Ziff. 8 Abs. 6). Gemass VSS-Norm SN 640 201
"Geometrisches Normalprofil" vom Oktober 1992 betragt das fur einen Personenwagen
erforderliche horizontale Lichtraumprofil 2 bis 2.1 m bei Geschwindigkeiten von 0 bis
40 km/h, fir einen Lastwagen bzw. ein landwirtschaftliches Fahrzeug betragt das
horizontale Lichtraumprofil bei den erwahnten Geschwindigkeiten 2.7 bis 2.8 m und
dasjenige eines Fahrradlenkers 0.9 bis 1.1 m. Bei stark reduzierter Geschwindigkeit (bis
30 km/h) ist beim Grundbegegnungsfall PW/Fahrrad eine Strassenbreite von
mindestens 3.4 m (keine Steigungen) und beim Begegnungsfall PW/PW eine Breite von
mindestens 4.4 m erforderlich (vgl. VerwGE B 2015/14 vom 20. Januar 2017, E. 11.1).

2.3. In der Stellungnahme vom 16. Januar 2015 wies das kantonale
Strasseninspektorat darauf hin, dass Strassen &ffentlich zu klassieren seien, wenn
durch sie mehr als zwei Wohneinheiten erschlossen wurden. Mit dem geplanten
Ausbau und der Klassierung der D.__-Strasse als Gemeindestrasse dritter Klasse sei

dieser Forderung Genuge getan. Dabei handle es sich gemass Norm SN 640 045 um
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eine Erschliessungsstrasse vom Typ Zufahrtsweg. Auch wenn gemass Norm bei
diesem Strassentyp in der Regel kein Wendeplatz gefordert werde, sollte mit dem Bau
eines Wendeplatzes oder der Sicherung der Wendemdglichkeit mit einer Dienstbarkeit
eine Wendemdglichkeit geschaffen werden. Zudem sei die geplante Strassenbreite mit
3 m zu schmal, da ein Grundbegegnungsfall zwischen einem Personenwagen (PW) und
einem Fahrrad geméss Norm SN 640 201 eine Breite von 3.5 m bedinge. Nur schon
eine Anlieferung mit einem kleineren Lieferwagen funktioniere bei einer Breite von 3 m
gerade auch im Kurvenbereich kaum. Sodann misse beim (hier sehr seltenen)
Begegnungsfall von zwei PW's auch bei einer Strassenbreite von 3.5 m auf die
Vorplatze oder das Bankett ausgewichen werden. Das bestehende Fuss- und
Fahrwegrecht von 2.2 m Breite gentige somit in keiner Weise. Es werde empfohlen,
beim Strassenprojekt eine Wendemaoglichkeit zu schaffen und die Strasse auf 3.5 m zu
verbreitern (act. G 17/4). Das Amt fir Raumentwicklung und Geoinformation (AREG)
stellte im Amtsbericht vom 11. Februar 2015 unter anderem fest, aus ortsplanerischer
Sicht handle es sich um eine mdgliche Erschliessung, die quartiergerecht gestaltet und
sicher nicht unzweckmassig sei. Dennoch werde es als sinnvoll erachtet, die
Erschliessung der drei Grundsticke Nr. 1, 2 und 5 anhand eines konkreten
Bebauungsvorschlags zu prifen. Bebauung und Erschliessung kénnten dabei im Sinn
einer haushalterischen Bodennutzung und guten Wohnqualitat optimal aufeinander
abgestimmt werden. Im Ubrigen tangiere eine alternative Erschliessung des
Grundsttcks Nr. 1 (allenfalls auch der Parzellen Nrn. 2 und 5) ein Gewerbegebiet; dort

sei eine direkte Zufahrt kaum realisierbar (act. G 17/5).

2.4. Im angefochtenen Entscheid legte die Vorinstanz dar, die Grundstticke Nrn. 1, 2
und 5 seien aktuell nicht erschlossen. Auch die beiden kleineren Grundstiicke kénnten
ohne weiteres mit einer Garage oder Parkplatzen selbsténdig Gberbaut werden. Zudem
sei es auch mdglich, dass sich die benachbarten Grundeigentiimer gegenseitig ein
N&herbaurecht einrdumen oder sie eine gemeinsame Uberbauung realisieren wiirden.
Daher sei eine strassenmassige Erschliessung der Grundstiicke zwingend erforderlich
und ein 6ffentliches Interesse an der Erschliessung gegeben. Entsprechend sei die
Klassierung als Gemeindestrasse dritter Klasse gerechtfertigt (act. G 2 S. 9). Das Fuss-
und Fahrwegrecht entspreche in der Linienflhrung genau dem umstrittenen
Strassenprojekt. Es genlge jedoch (aufgrund der Feststellungen in der Stellungnahme

des Strasseninspektorats) bei einer Breite von 2.2 m in keiner Weise. Anlasslich des
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Rekursaugenscheins habe der Vertreter des Strasseninspektorats festgestellt, dass die
Strassenbreite von 3 m zwar knapp bemessen sei. Da aber mit den Quadersteinen, die
50 cm vom Strassenrand entfernt sein missten, und dem beidseitigen Bankett ein
gewisser Spielraum geschaffen werde, sowie aufgrund der drtlichen Verhéltnisse und
der méglichen Uberbaubarkeit der Grundstiicke, kénne der Breite von 3 m zugestimmt
werden (act. G 17/6). Die Voraussetzungen flr eine Genehmigung des
Teilstrassenplans seien erflllt (act. G 2 S. 10). Entgegen der Ansicht des
Beschwerdeflhrers sei der Grundsatz von Art. 33 lit. g StrG (sparsamer Verbrauch des
Bodens) beachtet worden, zumal mit der gewahlten Linienfihrung lediglich eine
Strecke von rund 50 m Lange und 3 m Breite (150 m?) beansprucht werde. Rund 480
m? stiinden so fiir eine Nutzung zur Verfligung. Auch mit dem Festhalten an der
Strassenbreite von 3 m und dem Verzicht auf einen Ausbau auf 3.5 m sei der
Grundsatz des sparsamen Bodenverbrauchs berticksichtigt worden (act. G2 S. 11). Im
Weiteren sei das Grundstlick Nr. 1 ohne Weiteres selbst Uberbaubar. Die Grundstiicke
Nrn. 2 und 5 kdnnten aufgrund ihrer Grésse nicht mit einer Wohnbaute tberbaut
werden. Sie wiesen aber keine derart unglinstige Grundstiicksform auf, dass sie nicht
mit kleineren Geb&uden oder Anlagen Uberbaut werden kdnnten. Fir eine
Erschliessung der drei Grundstiicke anhand eines konkreten Bebauungsvorschlags
(Vorschlag des AREG) fehle es nach Auskunft der Beschwerdegegnerin an der
Bereitschaft der betroffenen Grundeigentimer. Diese seien nicht bereit, ihre
Grundstucke der Beschwerdegegnerin zu verkaufen, um eine Gesamtplanung zu
ermdglichen (act. G 2 S. 12). Sodann sei es weder zweckmassig noch im Sinn des
Gesetzgebers, fir eine Flache von 678 m? (Grundstiicke Nrn. 2 und 5) ein aufwéndiges
Landumlegungsverfahren (Art. 109 Abs. 1 lit. a und 110 ff. BauG) durchzufiihren, zumal
dem Beschwerdeflhrer selbst mit einer Landumlegung keine gréssere Flache zur
Verflgung gestellt und sein heutiger Bestand nicht zulasten eines anderen

Grundeigentiimers verandert werden kdnnte (act. G 2 S. 12).

2.5. Der Beschwerdefliihrer wendet ein, der umstrittene Strassenplan sei von der
Erstinstanz einzig zum Zweck der Schaffung einer baurechtlich hinreichenden Zufahrt
zum gemeindeeigenen Grundstick Nr. 1 erlassen worden. Der Strassenplan sei
ausschliesslich auf dieses Einzelinteresse ausgerichtet. Von den nach Realisierung der
Strasse als unuberbaubar verbleibenden Flachen der Grundstticke Nr. 2 und 5 von

zusammen rund 630 m?2 sei von der Vorinstanz zu Unrecht eine fiir den Strassenbau
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beanspruchte Flache von 150 m? abgezogen worden, womit lediglich eine Restflache
von 480 m? verbliebe. Zum Strassenbau wiirden von Grundstiick Nr. 2 jedoch nur 50
m? beansprucht; diese seien bei der Restflichenangabe von 630 m? bereits
abgezogen. Die restlichen rund 100 m? Strassenboden gingen von den Grundstiicken
Nr. 3 und 4 ab. Eine Erschliessungsstrasse, die so angelegt sei, dass von den
insgesamt 1'488 m? Bauland (Grundstiicke Nrn. 1, 2 und 5) nur 810 m? (iberbaut
werden kdnnten, sei mit den raumplanungs- und strassenbaurechtlichen Zielen und
Grundsatzen (haushalterische Nutzung des Bodens, Siedlungsentwicklung nach innen)
nicht vereinbar. Eine bauliche Nutzung nur mit Garagen/Parkplatzen entspreche weder
dem Zweck der Wohnzone noch dem Grundsatz einer besseren Nutzung von
brachliegenden Flachen in Bauzonen. Es sei eine Gesamtplanung fiir die Uberbauung
und Erschliessung der Grundstticke Nr. 1, 2 und 5 durchzufiihren. Die Planungshoheit
liege diesbeziglich bei der Beschwerdegegnerin. Der Planungsentscheid sei nicht von
der Zustimmung der betroffenen Grundeigentiimer abhéngig. Im Ubrigen sei die
Bereitschaft der Grundeigentiimer zu einer Gesamtplanung gegeben. Der
Beschwerdeflhrer sei dazu bereit, und bei den neuen Eigentimern des Grundstlicks
Nr. 2 (Kauf des Grundstiicks im Dezember 2017) wére die Bereitschaft wohl zu

erwirken (act. G 10).

3.1. Fest steht, dass fiir den geplanten Strassenbau zur strassenmassigen
Erschliessung der Grundstiicke Nrn. 1 (810 m?), 2 (376 m?) und 5 (302 m?) rund 150 m?
Boden beansprucht werden. Hiervon gehen nach den Darlegungen der Vorinstanz vom
Grundstiick Nr. 2 50 m? ab (vgl. act. G 16 S. 2). Dementsprechend verblieben den
Grundstiicken Nrn. 2 und 5 nutzbare Flidchen von rund 326 und 302 m? (vgl. auch
Situationsplan act. G 17/6), auf denen je flr sich allein nach allseits unbestrittener
Auffassung lediglich kleinere Bauten oder Anlagen (Garagen, Parkplatze) erstellt
werden kdnnten. Mit der Vorinstanz ist festzuhalten, dass es nicht zielfihrend wére,
das Verfahren fiir den Erlass eines Uberbauungsplans gegen den Willen der
betroffenen Grundeigentiimer in die Wege zu leiten (act. G 16 S. 2). Hinsichtlich ihrer
Feststellung, wonach es flr eine Erschliessung der drei Grundstiicke anhand eines
konkreten Bebauungsvorschlags (vgl. Vorschlag des AREG) an der Bereitschaft der

betroffenen Grundeigentimer fehle bzw. diese nicht bereit seien, ihre Grundstlicke der
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Beschwerdegegnerin zu verkaufen, um eine Gesamtplanung zu erméglichen (act. G 2
S. 12), wendet der Beschwerdeflhrer allerdings ein, dass er selbst und wohl auch die
neuen Eigentimer von Grundsttick Nr. 2 (seit Dezember 2017) zu einer Gesamtplanung
bereit seien (act. G 10 S. 5 f.). Er sei bereit, sein Grundstiick in eine koordinierte
Uberbauungs- und Erschliessungsplanung einzubringen. Bereits im Juni 2013 und im
Februar 2014 habe er zwei eigene Uberbaubarkeitsstudien eingereicht. Zudem ware
die Bereitschaft der enemaligen Eigentimer des Grundstiicks Nr. 2 (vor dem
Hintergrund eines von der Beschwerdegegnerin zugesicherten Verkaufs des
gemeindeeigenen Grundsticks Nr. 1 an die Tochter und den Schwiegersohn der
ehemaligen Eigentimer) bei ernsthaftem BemUhen der Beschwerdegegnerin sehr wohl
zu erwirken gewesen. Bleibe es beim angefochtenen Strassenplan, fehle es an der
Notwendigkeit, die geplante Strasse als Gemeindestrasse dritter Klasse einzuteilen
(act. G 10).

3.2. Im verwaltungsgerichtlichen Verfahren ergibt sich eine Verpflichtung zur
Berlcksichtigung von (echten oder unechten) Noven aus Art. 6 Ziff. 1 der Europaischen
Menschenrechtskonvention (SR 0.101, EMRK): Soweit die Vorinstanz des
Verwaltungsgerichts keine richterliche Behoérde ist, garantiert Art. 6 Ziff. 1 EMRK in
ihrem Anwendungsbereich eine richterliche Uberpriifung mit voller Kognition. Im
Anwendungsbereich der EMRK sind zumindest dort auch Noven zu bericksichtigen,
wo die Angelegenheit zuvor - wie vorliegend - nicht von einer richterlichen Instanz
Uberpruft wurde (vgl. statt vieler VerwGE B 2016/14 vom 24. August 2017, E. 1 mit
Hinweis). Der von der Vorinstanz angefiihrte Umstand, wonach die Grundeigentiimer
der Grundstiicke Nrn. 2 und 5 im Zeitpunkt des angefochtenen Entscheids

(27. September 2017) nicht bereit gewesen seien, ihre Grundstiicke der
Beschwerdegegnerin zur Ermdéglichung einer Gesamtplanung zu verkaufen und der
Eigentimer von Grundstick Nr. 2 gegen eine Gesamtplanung gewesen sei (act. G 16
S. 2), &ndert nichts daran, dass sich mit dem Eigentumsiibergang von Grundsttck Nr.
2 (nach Erlass des angefochtenen Entscheids) die Verhéltnisse &nderten. Die
Beschwerdegegnerin bestatigte diesbeziglich denn auch, dass die beiden
Grundeigentiimerinnen des Grundstiicks Nr. 2 an einer zeitnahen Uberbauung der
Liegenschaft interessiert seien und sie sich nach Mdglichkeiten einer gemeinsamen
Ausschreibung und Uberbauung der Grundstiicke Nr. 1 und 2 erkundigt hatten.

Aufgrund der gegebenen Verwandtschaftsverhéaltnisse konnten bei Bedarf fir die
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Uberbauung der Liegenschaft Nr. 2 allenfalls auch der westliche Teil der Liegenschaft
Nr. 4 einbezogen werden. Der Gemeinderat erachte den Erlass eines
Sondernutzungsplans (Art. 23 des Planungs- und Baugesetzes, PBG; sGS 731.1) flr
dieses Gebiet nicht als angezeigt, weil die Uberbaubarkeit aller betroffenen
Grundstucke nach erfolgter Erschliessung gewahrleistet sei. Der Beschwerdeflhrer
habe es nach Rechtskraft des Strassenprojektes in der Hand, seine Bereitschaft zu
zeigen, sein Land in eine gemeinsame Uberbauung einzubringen. Dannzumal ware eine
Anderung des Erschliessungsprojektes - unter Anwendung des nach StrG notwendigen
Verfahrens - immer noch denkbar. Auch ein rechtskraftiges Strassenprojekt kénne im
daflir vorgesehenen Verfahren wieder gedndert werden (act. G 19). Diese

Gegebenheiten sind im vorliegenden Beschwerdeverfahren zu beriicksichtigen.

3.3. Grundsatzlich &ndert das Verwaltungsgericht einen sachlich haltbaren und
zweckmassigen Strassenplanungsentscheid der Vorinstanz zwar selbst dann nicht,
wenn es eine andere LOsung als ebenso zweckmassig erachtet (vgl. statt vieler VerwGE
2014/202 vom 19. Juli 2016, E. 3.3, und VerwGE B 2010/7 vom 24. August 2010,

E. 3.4). Vorliegend fanden fir die Strassenplanung jedoch, wie sich aus den
Darlegungen der Beschwerdegegnerin ergibt, nicht sémtliche relevanten Umstande
BerUcksichtigung. Indem die Beschwerdegegnerin bestatigt, nach Rechtskraft des
Strassenprojekts eine sinnvolle Uberbaubarkeit aller betroffenen Grundstiicke
(einschliesslich des Grundstiicks Nr. 4) prifen zu wollen (act. G 19 S. 2), lasst sie
ausser Betracht, dass die vorgangige Festlegung des Strassenprojekts die
Uberbaubarkeit unter Umstanden unnétig prajudiziert. Wenn sie in Aussicht stellt, den
Strassenplan je nach Situation wieder abé&ndern zu wollen (act. G 19), so ist darauf
hinzuweisen, dass es sich dabei um einen Sondernutzungsplan handelt, dessen
Rechtsbestandigkeit sich nicht ohne Weiteres nach kurzer Zeit wieder in Frage stellen
lasst. Eine diesbezligliche Abdnderung setzt gednderte Verhaltnisse voraus (vgl. Art. 12
und 14 StrG). Mit der erwéahnten Feststellung stellt die Beschwerdegegnerin Sinn und
Begriindung des vorliegenden Strassenprojekts bzw. das Interesse daran selbst in
Frage. Der angefochtene Entscheid lasst sich vor diesem Hintergrund nicht
aufrechterhalten. Die Sache ist - im Sinn des Vorschlags des AREG - zur Durchflihrung
einer Gesamtplanung der Bebauung und Erschliessung an die Beschwerdegegnerin

zuriickzuweisen.

4,
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4.1. Im Sinn der vorstehenden Erwagungen ist die Beschwerde unter Aufhebung des
Entscheids vom 27. September 2017 gutzuheissen und die Sache zur Durchfiihrung
einer Gesamtplanung der Bebauung und Erschliessung der Grundstiicke Nrn. 1, 2, 4
und 5 an die Beschwerdegegnerin zurtickzuweisen. Dem Verfahrensausgang
entsprechend gehen die amtlichen Kosten des Beschwerdeverfahrens zulasten der
Beschwerdegegnerin (Art. 95 Abs. 1 VRP). Angemessen erscheint eine
Entscheidgebtihr von CHF 3'000 (Art. 7 Ziff. 222 der Gerichtskostenverordnung, sGS
941.12); auf die Erhebung ist zu verzichten (Art. 95 Abs. 3 VRP). Dem

Beschwerdefiihrer ist der Kostenvorschuss von CHF 3'500 zurlickzuerstatten.

Fdr das Rekursverfahren erfolgt die Kostenverlegung analog, indem die amtlichen
Kosten von CHF 3'500 der Beschwerdegegnerin auferlegt werden und auf die
Erhebung verzichtet wird; dem Beschwerdefihrer ist der fUr jenes Verfahren geleistete

Kostenvorschuss von CHF 1'000 zurlickzuerstatten.

4.2. Vorinstanz und Beschwerdegegnerin haben - sowohl vom Grundsatz als auch vom
Verfahrensausgang her - keinen Anspruch auf ausseramtliche Entschadigung (Art. 98
Abs. 1 VRP in Verbindung mit Art. 98°' VRP; Cavelti/Végeli a.a.0., Rz 829). Hingegen
hat der Beschwerdefuhrer Anspruch auf Entschadigung fir das Beschwerde- und fir
das Rekursverfahren. Das Verwaltungsgericht spricht bei Fehlen einer Kostennote
praxisgemass Pauschalentschadigungen nach Ermessen gemass Art. 6 und Art. 22
Abs. 1 lit. b der Honorarordnung fir Rechtsanwélte und Rechtsagenten zu

(sGS 963.75, HonO). Mit Blick auf vergleichbare Verfahren und unter Berticksichtigung
der konkreten Verhaltnisse ist eine Entschadigung des obsiegenden
Beschwerdefihrers fir das Rekurs- und das Beschwerdeverfahren mit CHF 6000
zuzlglich 4% Barauslagen (= CHF 240) und Mehrwertsteuer (Art. 29 HonO)
angemessen. Die vom Rechtsvertreter des Beschwerdefiihrers erbrachten anwaltlichen
Leistungen unterliegen sowohl dem ab 1. Januar 2018 geltenden Mehrwertsteuersatz
(7.7 %) als auch dem zuvor glltigen Satz (8 %). Da die Leistungen rund hélftig vor dem
1. Januar 2018 erbracht wurden, ist der entsprechende Anteil (CHF 3'120) der
ausseramtlichen Entschéadigung mit dem bisherigen Mehrwertsteuersatz von 8 % und
der andere Teil (CHF 3'120) mit dem neuen Steuersatz von 7.7 % abzurechnen (vgl.
Ziff. 2.1 der MWST-Info 19 zur Steuersatzanderung per 1. Januar 2018,

www.estv.admin.ch).
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Demnach erkennt das Verwaltungsgericht auf dem Zirkulationsweg zu Recht:

1. Die Beschwerde wird in dem Sinn gutgeheissen, dass der Entscheid vom
27. September 2017 aufgehoben und die Sache zur Durchflihrung einer
Gesamtplanung der Bebauung und Erschliessung der Grundstiicke Nrn. 1, 2, 4 und 5

an die Beschwerdegegnerin zuriickgewiesen wird.

2. Die amtlichen Kosten des Rekursverfahrens von CHF 3'500 und des
Beschwerdeverfahrens von CHF 3'000 werden der Beschwerdegegnerin auferlegt; auf
die Erhebung wird verzichtet. Dem Beschwerdeflhrer werden die Kostenvorschisse
von CHF 3'500 (Beschwerde) und CHF 1'000 (Rekurs) zurlickerstattet.

3. Die Beschwerdegegnerin entschadigt den Beschwerdefuhrer fir das Rekurs- und
das Beschwerdeverfahren mit CHF 6'000 zuziglich Barauslagen von CHF 240 und
Mehrwertsteuer zu 8 % auf CHF 3'120 und zu 7.7 % auf CHF 3'120.

Der Abteilungspréasident Der Gerichtsschreiber

Eugster Schmid
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	Entscheid Verwaltungsgericht, 26.02.2019
	Strassenrecht. Art. 8 Abs. 3 und 32 f. StrG (sGS 732.1). Streitig war die sachliche Begründetheit bzw. Notwendigkeit des Baus der D.__-Strasse und deren Klassierung als Gemeindestrasse dritter Klasse bzw. die Frage, ob das im Grundbuch eingetragene Fuss- und Fahrwegrecht für die strassenmässige Erschliessung der betroffenen Grundstücke ausreiche. Das Verwaltungsgericht kam zum Schluss, dass für die Strassenplanung nicht sämtliche relevanten Umstände Berücksichtigung gefunden hätten. Indem die Gemeindebehörde bestätige, nach Rechtskraft des Strassenprojekts eine sinnvolle Überbaubarkeit aller betroffenen Grundstücke prüfen zu wollen, lasse sie ausser Betracht, dass die vorgängige Festlegung des Strassenprojekts die Überbaubarkeit unter Umständen unnötig präjudiziere. Wenn sie in Aussicht stelle, den Strassenplan je nach Situation wieder abändern zu wollen, so sei darauf hinzuweisen, dass es sich dabei um einen Sondernutzungsplan handelt, dessen Rechtsbeständigkeit sich nicht ohne Weiteres nach kurzer Zeit wieder in Frage stellen lasse (vgl. Art. 12 und 14 StrG). Mit der erwähnten Feststellung stelle die Gemeindebehörde Sinn und Begründung des Strassenprojekts bzw. das Interesse daran selbst in Frage. Das Verwaltungsgericht hob den angefochtenen Entscheid auf und wies die Sache zur Durchführung einer Gesamtplanung der Bebauung und Erschliessung an die Beschwerdegegnerin zurück (Verwaltungsgericht, B 2017/211). Entscheid vom 26. Februar 2019
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